
 

Förderrichtlinien 
 

1. Zweck der Förderrichtlinien 
Die Förderrichtlinien der Bielefelder Bürgerstiftung dienen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Vergabe von 

Fördermitteln. Sie legen fest, nach welchen Grundsätzen Projekte und Initiativen in der Stadt Bielefeld unterstützt werden 

können und welche Voraussetzungen dabei gelten.  

Ziel ist es, das bürgerschaftliche Engagement zu stärken und wirkungsvolle, nachhaltige Projekte zu fördern. 

2. Allgemeine Grundsätze 
Die Bielefelder Bürgerstiftung fördert Projekte und Initiativen in der Stadt Bielefeld, die im Sinne der Stiftungsziele zur Stärkung 

des Gemeinwesens beitragen. Sie versteht sich als Partnerin für bürgerschaftliches Engagement und nachhaltige Entwicklung. 

Zweck der Stiftung ist insbesondere die Förderung auf den Gebieten der Jugend- und Altenhilfe, des allgemeinen 

Gesundheitswesens, der Kunst und Kultur, des Umwelt- und Landschaftsschutzes, der Wissenschaft und Forschung, der 

Erziehung, Volks- und Berufsbildung, einschließlich der Studentenhilfe. 

3. Förderfähige Projekte 
Die Bielefelder Bürgerstiftung unterstützt Projekte, die einen erkennbaren Nutzen für die Allgemeinheit haben und in 

besonderer Weise Eigeninitiative, Kreativität und Verantwortungsbewusstsein fördern. 

Förderfähig sind insbesondere Projekte, die 

• innovativ und gemeinwohlorientiert sind, 

• eine nachhaltige Wirkung in Bielefeld entfalten, 

• ehrenamtliches Engagement stärken oder initiieren, 

• Kooperationen zwischen verschiedenen Akteur*innen fördern. 
 

4. Art und Umfang der Förderung 
Die Förderung erfolgt in der Regel durch finanzielle Zuschüsse. In begründeten Fällen kann sie auch durch ideelle 

Unterstützung oder durch die Vermittlung von Kontakten erfolgen. 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Die Entscheidung über eine Förderung trifft eine Jury der Bielefelder 

Bürgerstiftung nach pflichtgemäßem Ermessen. 

5. Antragstellung 
Anträge auf Förderung sind über die Homepage der Bielefelder Bürgerstiftung einzureichen. 

Förderanträge können das ganze Jahr über eingereicht werden.  

6. Verwendung der Fördermittel 

Die bewilligten Fördermittel dürfen ausschließlich für den im Antrag beschriebenen Zweck verwendet werden.  

Nach Abschluss des Projekts ist ein Sach- und Finanzbericht einzureichen. 

7. Schlussbestimmungen 
Diese Förderrichtlinien dienen der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen der Bielefelder Bürgerstiftung.  

Sie können bei Bedarf angepasst oder ergänzt werden. 
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